
 

 

 

 

 

Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung  

 

 

212530052 0411 

Die Gruppen-Unfallversicherung kann mit oder ohne Angabe der Namen der versicherten Personen abge-
schlossen werden. Die vereinbarte Form ergibt sich aus dem Vertrag. 

 

1 Versicherungen ohne Namensangabe 

1.1 Versicherungsschutz besteht für die Personen, 
die der im Vertrag bezeichneten Gruppe an-
gehören. 

1.2 Die zu versichernden Personen sind von Ihnen 
so zu bezeichnen und zu erfassen, dass Zweifel 
über die Zugehörigkeit des Verletzten zu dem 
versicherten Personenkreis nicht entstehen 
können. 

1.3 Wir werden Sie regelmäßig auffordern, uns 
innerhalb eines Monats die Anzahl der im zu-
rückliegenden Zeitabschnitt versicherten Per-
sonen anzugeben. Diese Angabe muss nach 
Monaten und nach dem höchsten Stand jeden 
Monats erfolgen. Eine Durchschnittsberech-
nung ist nicht zulässig. 

1.4 Aufgrund Ihrer Angaben errechnen wir den zu 
zahlenden Beitrag für den zurückliegenden 
Zeitabschnitt, und Sie erhalten von uns eine 
Abrechnung. 

1.5 Der Versicherungsschutz der einzelnen versi-
cherten Person erlischt, wenn sie aus dem mit 
Ihnen bestehenden Dienstverhältnis oder aus 
der Vereinigung ausscheidet. 

1.6 Unterlassen Sie die Angaben der Personenzahl 
innerhalb eines Monats nach Empfang der 
Aufforderung, so sind wir berechtigt, die Prä-
mie unter Zugrundelegung der zuletzt ange-
gebenen Personenhöchstzahl zu fordern. Ih-
nen ist jedoch das Recht vorbehalten, im Laufe 
des neuen Zeitabschnitts die richtige Perso-
nenzahl nachzuweisen. Ist diese Zahl geringer 
als die bei der Prämienberechnung angenom-
mene, so ist die zuviel gezahlte Prämie an Sie 
zurückzuerstatten. Ist die Zahl höher, so ist die 
Mehrprämie nachzuzahlen. 

2 Versicherungen mit Namensangabe 

2.1 Versicherungsschutz besteht für die nament-
lich genannten Personen. 

2.2 Nicht versicherte Personen können Sie jeder-
zeit zur Versicherung anmelden, wenn Beruf 
oder Beschäftigung und die Versicherungs-
summen die gleichen sind wie die der bereits 
versicherten. Für die hinzukommenden Perso-
nen besteht Versicherungsschutz im vereinbar-
ten Umfang ab Eingang Ihrer Anmeldung bei 
uns. 

2.3 Personen in anderen Berufen oder mit anderer 
Beschäftigung oder mit höheren Versiche-

rungssummen sind erst versichert, nachdem Sie 
sich mit uns über Versicherungssummen und 
Beitrag geeinigt haben. 

2.4 Wir haben das Recht, die Versicherung des 
Einzelnen nach Risikoprüfung abzulehnen. 
Lehnen wir ab, erlischt der Versicherungs-
schutz einen Monat nach Abgabe unserer Er-
klärung. 

2.5 Für versicherte Personen, die aus dem Vertrag 
ausscheiden sollen, erlischt der Versicherungs-
schutz frühestens zu dem Zeitpunkt, in dem 
uns Ihre Anzeige zugeht. 

3 Vertragsdauer  
(Zusatz zu Ziffer 10 AUB 2004) 

3.1 Wir oder Sie können den Versicherungsschutz 
der einzelnen versicherten Person durch 
schriftliche Mitteilung Ihnen gegenüber been-
den, wenn wir nach einem Unfall eine Leis-
tung für sie erbracht haben oder gegen uns 
Klage auf eine Leistung erhoben worden ist. 
Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen 
Monat nach Leistung oder - im Falle eines 
Rechtsstreits - nach Klagrücknahme, Aner-
kenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Ur-
teils in Schriftform zugegangen sein. Der Ver-
sicherungsschutz erlischt einen Monat nach 
Zugang der Mitteilung. 

3.2 Der Versicherungsvertrag endet, wenn der 
Betrieb eingestellt oder die Vereinigung auf-
gelöst wird. Ein Betriebsübergang ist keine 
Einstellung des Betriebs. 

3.3 Wir sind berechtigt, das Versicherungsverhält-
nis mit einer Frist von einem Monat zu kündi-
gen, wenn über Ihr Vermögen das Insolvenz-
verfahren eröffnet oder die Eröffnung eines 
solchen Verfahrens mangels Masse abgewiesen 
wird. 


